
Anlage 1 zum Beschluss vom 18.03.2020 

Betr.: Gem. Ziesendorf, 5. Änderung des B-Plans Nr. 01 (Entwurf v. 05.12.2019) 
Übersicht zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden/TöB gem. § 13 (2) BauGB 

Nr.     Anschrift Versand 
der Un-
terlagen 
am ... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen, Hinweise 
/ 

Berücksichtigung 
1. Amt f. Raumordnung und Landesplanung 

Erich-Schlesinger-Straße 35, 
18059 Rostock 

poststelle@afrlrr.mv-regierung.de 

07.01.20 1 
@ 

21.01.20 - 

7. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
-Archäologie und Denkmalpflege

Domhof 4/5
19055 Schwerin

poststelle@kulturerbe-mv.de

07.01.20 @ - - 

8 Straßenbauamt Stralsund 
Greifswalder Chaussee 63b 
18439 Stralsund 

sba-hst@sbv.mv-regierung.de 

07.01.20 @ 15.01.20 - 

10 StALU Mittleres Mecklenburg 
E.-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock  

poststelle@stalumm.mv-regierung.de 

07.01.20 1 
@ 

22.01.20 - 

16. Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
    Am Wall 3 – 5 
    18273 Güstrow 
info@lkros.de 

07.01.20  5 
@ 

23.01.20 - Geltungsbereich
- Festsetzung Recyc-
ling-Container
- Störwirkungen Bus-
haltestelle, Recycling-
Container
- Auswirkungen auf B-
Plangebiet Nr. 02
- Vorbehalt Alleen-
schutz/Fällgenehmigu
ng

teilweise berücks. 
17 WBV „Warnow - Beke“ 

Neukirchener Weg 27 
18246 Jürgenshagen 

wbv_Warnow-Beke@t-online.de 

07.01.20 @ 15.01.20 - 

18.1 Warnow Wasser- und Abwasserverband 
  Carl-Hopp-Straße 1 

    18069 Rostock 
post@wwav.de 

07.01.20 @ 23.01.20 - Straßenentwässerung
= Gemeindezustän-
digkeit / Hinweis auf
Einbindung in Neu-
ordnung Regenwas-
sernetz Ziesendorf

vollständig berücks. 
18.2 Nordwasser GmbH 

    Carl-Hopp-Str. 1 
    18069 Rostock 
info@nordwasser.de 

21.01.20 @ - - 

28 rebus Regionalbus Rostock GmbH 
Parumer Weg 35 
18273 Güstrow 

info@rebus.de 

07.01.20 @ - - 

Während der Beteiligung der Öffentlichkeit (07.01. – 20.01.2020) wurden keine Stellungnahmen abgege-
ben. 

mailto:info@nordwasser.de


Gem. Ziesendorf 5. Änderung des B-Plans Nr. 01 „Kiesweg“ Anlage 1 zum Beschluss vom 18.03.2020 
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 05.12.2019 

Lfd. Nr. TöB Schreiben vom 
Ev.-Luth. Kirche in Nordd euts chland  

1 

16. Landkreis Rostock 23.01.2020 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

Die Stellungnahme ist nach Fristablauf (20.01.2020) eingegangen; eine Fristverlängerung wurde nicht 
beantragt. Die Stellungnahme kann entspr .§ 4 (6) BauGB deshalb unberücksichtigt bleiben, soweit de-
ren Inhalt nicht hätte bekannt sein müssen und für die Rechtmäßigkeit des B-Plans nicht von Bedeu-
tung ist. 

Bekannt sein musste, dass mit der Festsetzung einer öff. Verkehrsfläche für die Buswendeschleife, 
nicht zwingend die fortbestehende planungsrechtl. Zulässigkeit des Stellplatzes für Recycling-
Container verbunden ist. Der Anregung wird deshalb gefolgt: für den Container-Stellplatz wird eine 
Festsetzung als Anlage für die Abfallentsorgung in den Änderungsplan aufgenommen. Die Festset-
zung erfolgt unverändert an der Stelle des bestehenden Container-Stellplatzes, der bisher innerhalb 
des festgesetzten Mischgebietes MI 10 nach § 14 (1) BauNVO zulässig und insoweit rechtskonform 
war. 

Bekannt sein musste gem. § 19 NatSchAG auch der Ausnahmevorbehalt für die Fällung von 2 planbe-
troffenen Alleebäumen. Entspr. Ausführungen sind unter Pkt. 2 und 5 dem Entwurf der Planbegrün-
dung zu entnehmen. Hierzu liegt der Naturschutzbehörde der Fällantrag v. 17.12.2019 vor (aib Bau-
planung Nord GmbH), über den bisher nicht entschieden wurde. Die Naturschutzbehörde wurde m. 
Schr. v. 13.02.2020 nochmals um Mitteilung des Entscheidungsstandes gebeten. Sofern zum Sat-
zungsbeschluss eine Entscheidung vorliegt, wird diese in der Planbegründung vermerkt. Andernfalls 
sieht die  Gemeinde den mitgeteilten Planvorbehalt wg. § 19 NatSchAG als erledigt an. 

Die Einlassungen über das Fehlen eines Geltungsbereiches der 5.Änderung sind ohne Bedeutung für 
die Rechtmäßigkeit des Plans und bleiben deshalb ohne Beachtung. Ein Geltungsbereich wurde be-
reits mit der Urfassung des Plans festgesetzt und gilt fort. 

Die Bedenken wg. möglicher Störwirkungen der Bushaltestelle und des Stellplatzes für die Recycling-
Container gehören nicht zu den Belangen, die der Gemeinde bekannt sein mussten, da diese Anlagen 
seit mind. 2002 (vgl. Luftbildhistorie www.gaia-mv.de) unverändert am nunmehr festgesetzten Standort 
bestehen und Anliegerbeschwerden nicht bekannt geworden sind. Die DSD-Container waren auch 
bisher zulässig und insoweit rechtskonform (s.o.) – sie stellen eine dem Nutzungszweck des Bauge-
bietes dienende Einrichtung  i.S.v. §14 (1) BauNVO dar. Eine Besorgnis, das Richtwertüberschreitun-
gen nach TA-Lärm entstehen könnten, ist deshalb unbegründet. Diese Einschätzung wird scheinbar 
auch von der Fachbehörde f. Immissionsschutzbelange geteilt (s.u.). 

http://www.gaia-mv.de/
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16. Landkreis Rostock 16.10.2019 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

Welche Planauswirkungen auf das B-Plangebiet Nr. 2 untersuchungsbedürftig gewesen wären, wird 
nicht konkretisiert. 

Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt. 
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18.1 WWAV 29.10.2019 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

Die Hinweise auf die Zuständigkeit der Gemeinde für die Niederschlagswasserbeseitigung von den 
Straßenverkehrsflächen sowie auf bestehende öffentliche Anlagen (des WWAV (TW, SW) wurden in 
diePlanbegründung aufgenommen. 

Die Anregungen werden vollständig berücksichtigt. 
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